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Beschlussantrag:  
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt in seiner Sitzung vom 22. Januar 2019  zur 

Kenntnis und stimmt der Gründung und dem Beitritt der Gemeinde Gingen an der 

Fils durch Vereinbarung der Verbandsatzung des „Zweckverband Gigabit Landkreis 

Göppingen“ zu. Die Zustimmung gilt ausdrücklich auch für den Fall einer etwaigen 

Änderung des Mitgliederbestandes gem. Anlage 1 zur Verbandsatzung.  

Die jährliche Umlage soll für die Gemeinde € 0,50/EW betragen.  

 

2. Der Gemeinderat stimmt zugleich der Gründung und dem Beitritt des Zweckver-

bandes zur Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart mbH durch Abschluss 

des Gesellschaftsvertrages nebst Erwerb eines Geschäftsanteiles in Höhe von 

7.143,00 EUR zu. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister der Gemeinde 

Gingen an der Fils oder eine/n von ihm/ihr benannten Vertreter in der Verbandver-

sammlung des "Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen", die Organe des 

Zweckverbandes zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlungen und Maßnah-

men zu bevollmächtigen. Hierzu gehören insbesondere:  

 Zustimmung zum Beitritt zur Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart 

mbH  

 Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der Breitband-Service-Gesellschaft 

Region Stuttgart mbH 

 

Fachamt: Hauptamt 

Beteiligte Ämter Datum Bearbeiter 
                  
                  



 Zustimmung zur Einzahlung und Einbringung des Anteils des Zweckverban-

des am Stammkapital gemäß § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der Breit-

band-Service-Gesellschaft Region Stuttgart mbH durch Übernahme eines 

Geschäftsanteils zum Nennbetrag in Höhe von 7.143,00 EUR. 

 Zustimmung zum Abschluss einer gesonderten Finanzierungsvereinbarung 

des Zweckverband über einen Gesellschafterbeitrag als jährliche Einlage des 

Zweckverbandes in die Kapitalrücklage der Breitband-Service-Gesellschaft 

Region Stuttgart mbH bis 31.12.2030 in Höhe von jährlich 142.800,00 EUR 

(inkl. Umsatzsteuer). 

 Grundsätzliche Zustimmung zum Abschluss einer Kooperationsrahmenver-

einbarung zwischen der regionalen Gesellschaft und der Deutschen Telekom 

GmbH über den Breitbandausbau in der „Gigabitregion Stuttgart“.  

 

3.   Der Gemeinderat beschließt , den Bürgermeister zu beauftragen, den Beitritt zum 

Kooperationsrahmenvertrag für die Gemeinde Gingen an der Fils mit Unterzeich-

nung der Beitrittserklärung nach Vorliegen der Kooperationsrahmenvereinba-

rung/Umsetzungsvereinbarung zu erklären. 

 
Sachverhalt:  
 
Die Versorgung von Gewerbetreibenden, Freiberuflern, Bürgern sowie öffentlichen Ein-

richtungen mit einer bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Breitbandversorgung ist ein 

entscheidender Standortfaktor und damit von maßgeblicher struktur- und wirtschaftspo-

litischer Bedeutung. 

Die Region Stuttgart hat gemeinsam mit den Landkreisen, der Landeshauptstadt Stutt-

gart und allen Kommunen gemeinsame Ziele für den flächendeckenden Glasfaseraus-

bau formuliert. Demnach sollen bis 2025 jeder zweite Haushalt sowie alle Industrie-, 

Dienstleistungsunternehmen und Gewerbe sowie alle förderfähigen Schulen mit Glasfa-

ser bis ins Gebäude (FTTH) angeschlossen sein. Bis 2030 sollen insgesamt 90 % aller 

Haushalte von einem gigabitfähigen glasfaserbasierten Anschluss profitieren. 

Diese Ziele sollen und könnten durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom er-

reicht werden. 

 



Zweckverband 

Zur Umsetzung und Beschleunigung des Breitbandausbaus im Landkreis soll vor die-

sem Hintergrund zunächst ein Zusammenschluss des Landkreises sowie kreisangehö-

riger Städte und Gemeinden in einem Zweckverband erfolgen. Diesem werden dann im 

Wesentlichen die Aufgaben der  

 Übergeordneten Koordination 

 Planung 

 Beratung und Begleitung bei Errichtung von Telekommunikationsinfrastruktu-

ren 

 Netzbetreibersuche 

 Betreuung bei der Beantragung von Zuwendungen 

 Verwaltung der Telekommunikationsinfrastruktur 

zur Erfüllung übertragen.  

In der Zweckverbandssatzung (Anlage 1) wurde folgende Verteilung der laufenden Kos-

ten des Zweckverbandes festgelegt. 50% der laufenden Kosten werden vom Landkreis 

Göppingen übernommen. Die übrigen 50 % der laufenden Kosten werden den übrigen 

Verbandsmitgliedern im  Verhältnis der Anzahl der Einwohner zum Stichtag 30.06. des 

vorherigen Kalenderjahres, in dem die laufenden Kosten entstanden sind, zugerechnet. 

Das Stimmrecht ergibt sich aus §5/Abs. 5 des anliegenden Satzungsentwurfs des 

Zweckverbands. 

Die Zweckverbandssatzung wurde inzwischen von der Rechtsaufsichtsbehörde (Regie-

rungspräsidium Stuttgart) geprüft und für eine verbindliche Auskunft dem Finanzamt 

Göppingen vorgelegt. Bis zum 18.01.2019 soll nun auf Wunsch der Breibandkoordinato-

ren der Region Stuttgart (auch ohne Vorliegen des  Kooperationspapiers sowie der 

kommunalen Umsetzungsvereinbarung mit der Telekom) von allen Städten und Ge-

meinden in den Gremien beschlossen werden, so dass anschließend die Satzung vom 

Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt und veröffentlicht werden kann. 



Aus den anliegenden Entwurf zur Finanzierungsplanung  "Zweckverband Gigabit Land-

kreis Göppingen" (Anlage 2) lässt sich die Kostenaufteilung zwischen Landkreis und 

Städten & Gemeinden entnehmen.   Auf Regionsebene wird eine weiterführende inter-

kommunale Breitbandzusammenarbeit zum flächendeckenden Ausbau eines Höchst-

geschwindigkeitsnetzes institutionalisiert. In dieser Gigabit Region Stuttgart GmbH (An-

lage 3) sollen für alle Landkreise, Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart alle 

möglichen Synergien genutzt und gebündelt werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, 

dass die Förderfähigkeit aller Infrastrukturen gewährleistet ist, individuelle Organisati-

onsformen auf Kreisebene möglich sind, keine Doppelstrukturen geschaffen werden 

und Kooperationsvereinbarungen mit der Privatwirtschaft zum kooperativen Glasfaser-

ausbau getroffen werden können. Zum Beispiel soll die GmbH Standards festlegen, 

juristische Gutachten beauftragen, Steuerung und Koordination übernehmen und die 

zentrale Schnittstelle aller Beteiligter sein.  

Die Gründung der GmbH wird durch die Zweckverbände als Gesellschafter vorgenom-

men. Das Stammkapital wird von allen Gesellschaftern (Zweckverbände, Landeshaupt-

stadt Stuttgart und die Region Stuttgart) zu gleichen Teilen mit jeweils 7.143 Euro finan-

ziert. Jeder Gesellschafter hat die gleichen Stimmrechte. Für den Zweckverband im 

Landkreis Göppingen betragen die laufenden Kosten für die GmbH jährlich 142.800 

Euro.  

Es ist geplant, dass die Gigabit Region Stuttgart GmbH den Kooperationsvertrag mit der 

Deutschen Telekom unterzeichnet. Damit profitieren alle Städte und Gemeinden, die 

Mitglied im „Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen" Zweckverband sind, direkt 

von der Kooperation. 

Kooperation Privatwirtschaft 

Eine optimale Verfolgung der Ausbauziele für die Region Stuttgart kann nur in Koopera-

tion mit der Privatwirtschaft erfolgen. Zu diesem Zwecke hat die Region im März 2018 

eine informelle Marktabfrage „Gigabit Region Stuttgart“ durchgeführt. Im Rahmen dieser 

Marktabfrage konnten Unternehmen Konzepte für eine Kooperation mit der Region zur 

Erreichung der Ausbauziele für die „Gigabit Region Stuttgart“ einreichen. Die Deutsche 

Telekom war dabei das einzige Unternehmen, das ein flächendeckendes Konzept mit 

einem hohen eigenwirtschaftlichen Anteil zur Erfüllung der gesetzten Ausbauziele ein-

gereicht hatte. Infolgedessen wurde mit der Deutschen Telekom am 02.07.2018 ein un-



verbindlicher Letter of Intent abgeschlossen, auf Basis dessen nun Inhalt und Rahmen-

bedingungen für eine Kooperation mit der Telekom mit dem Ziel des Abschlusses einer 

Kooperationsvereinbarung entwickelt werden. 

Unabhängig von der beabsichtigten Kooperation mit der Deutschen Telekom kann sich 

auch die übrige Privatwirtschaft weiter in den Ausbau in der Region einbringen. Die be-

absichtigte Kooperation mit der Deutschen Telekom hindert andere Telekommunikati-

onsunternehmen damit nicht am Ausbau. Die beabsichtigte, auf „Open Access“ der Lei-

tungen basierende Kooperation mit der Deutschen Telekom ist aus Sicht der Region 

geeignet, den Markt zu stimulieren anstatt ihn zu behindern. 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Beitritt und die Vereinbarung der Verbandsatzung des Zweckverbandes bringen 

finanzielle Auswirkungen mit sich. Die Beteiligung am Stammkapital des Zweckverban-

des, die Kosten- und Einnahmenverteilung sowie die Regelungen im Falle eines Aus-

scheidens oder Auflösens ergeben sich aus der Zweckverbandssatzung selbst, so dass 

auf dortige Regelungen verwiesen wird.  

Ferner ergibt sich aus der Ermächtigung des Bürgermeisters zum Abschluss einer ge-

sonderten Finanzierungsvereinbarung über einen Gesellschafterbeitrag als jährliche 

Einlage des Zweckverbandes in die Kapitalrücklage der Breitband-Service-Gesellschaft 

Region Stuttgart mbH bis 31.12.2030 in Höhe von jährlich 142.800,00 EUR (inkl. Um-

satzsteuer) eine dementsprechende Verpflichtung des Zweckverbandes bzw. der betei-

ligten Städte und Gemeinden hälftigen bzw. anteiligen Zahlung dieser jährlichen Einlage 

an die Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart mbH. 

Im Zuge der beabsichtigten Kooperation mit der Telekom soll es neben einem erhebli-

chen eigenwirtschaftlichen Ausbauanteil der Telekom auch einen Ausbauanteil geben, 

für dessen Umsetzung die Einbringung von Kooperationsbeiträgen durch die Zweckver-

bandsmitglieder erforderlich ist, sofern ein entsprechender Ausbau von diesem ge-

wünscht wird. Diese Kooperationsbeiträge können entweder über die Akquisition von 

Bundes- oder Landesfördermittel ergänzt um den förderrechtlich vorgesehenen Eigen-

anteil, in der Zurverfügungstellung von Infrastruktur (Leerrohre, unbeschaltete Glasfa-

sern) oder in der Gewährung kommunaler Zuschüsse über Ausschreibungen einge-

bracht werden.  



Martina Manz     Marius Hick 

      Bürgermeister 

      

 
Anlage 4: 
Vortrag der BM Versammlung vom 07.01.2019: Informationen zum FTTP/H Breitband-
ausbau Programm der Kommunen 


